
Anlage 1 zum Beschlussantrag Nr. 209-2022 
 
 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung und deren Benutzung vom 25.04.2012  
 

Aufgrund der §§ 8 und 10 i. V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.03.2021 (GVBl. LSA S. 100), hat der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen in seiner Sitzung 
am 07.12.2022 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und deren Benutzung vom 25.04.2012 beschlossen:  

 
Artikel 1 

Änderung der Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung und deren Benutzung vom 25.04.2012 

 
1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „(2) Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat 
 • für die Ortsteile Wolfen, Reuden, Thalheim, Greppin und Bobbau die Stadtwerke 
   Bitterfeld-Wolfen GmbH 
 • für die Ortsteile Bitterfeld, Holzweißig, Rödgen und Zschepkau die Kommunalwasser 
   Bitterfeld-Wolfen GmbH i. G. 
 • in den Grenzen des ChemieParkes Bitterfeld Wolfen die P-D ChemiePark Bitterfeld 
   Wolfen GmbH 
 mit der Aufgabenerledigung der Trinkwasserversorgung betraut.“ 

 
2. § 9 (AVBWasserV) wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Anschluss an das Versorgungsnetz und die Versorgung mit Wasser bestimmen sich im 
Übrigen nach der Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV) und den Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV einschließlich der 
Allgemeinen Preisregelungen der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH, der Kommunalwasser 
Bitterfeld-Wolfen GmbH i. G. bzw. der P-D ChemiePark Bitterfeld Wolfen GmbH in der jeweils 
gültigen Fassung.“ 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bitterfeld-Wolfen, den __.__.____  
 
 
 
 
Armin Schenk  
Oberbürgermeister        Dienstsiegel 


